
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 17.06.2015 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

E r g ä n z u n g s v o r l a g e  Nr. IX/217/1 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 17.06.2015 

Rat 25.06.2015 

 
 

 

Betreff: 50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Rosendahl für den Bereich "Nordwestlich der Holtwicker Straße" 

im Ortsteil Osterwick 

Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen gemäß § 2 Abs. 2, 3 

und 4 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Beschluss zur öffentlichen 

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

 

FB/Az.: IV/621.31 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug: IX/217 
 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Aufwendungen:  3.427,20 € 
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:  IV/09.001 – Räumliche Planung  
        und Entwicklung 
Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Den der Sitzungsvorlage Nr. IX/217 zu den Anlagen I und II und den der Ergänzungsvor-
lage (EV) Nr. IX/217/1 zu den Anlagen I bis IV beigefügten Beschlussvorschlägen wird 
zugestimmt. 
 
Der der Ergänzungsvorlage Nr. IX/217/1 als Anlage V beigefügte Planentwurf mit dem 
Entwurf der Begründung einschließlich Umweltbericht sowie die umweltbezogenen Stel-
lungnahmen werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt.  
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Sachverhalt: 
 
Auf die Sitzungsvorlage Nr. IX/217 wird verwiesen. 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB sind zwischenzeitlich noch vier Stellungnahmen eingegangen, die 

eine Abwägung erfordern. Diese sind im Wortlaut aus den Anlagen I bis IV zu entneh-
men; die entsprechenden Beschlussvorschläge sind den Stellungnahmen jeweils beige-
fügt.  
 
Der Entwurf der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Rosendahl für 
den Bereich „Nordwestlich der Holtwicker Straße“ im Ortsteil Osterwick, bestehend aus 
Planzeichnungen, Erläuterungen und Begründung einschließlich Umweltbericht, ist der 

Sitzungsvorlage als Anlage V beigefügt. Eine Überarbeitung des Planentwurfes war       
nicht erforderlich, das Abwägungsergebnis wurde in die Begründung eingearbeitet. 
 
Verfahrenstechnisch ist es nunmehr erforderlich, für den Planentwurf mit dem Entwurf der 
Begründung einschließlich Umweltbericht sowie die umweltbezogenen Stellungnahmen 
die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
 
Im Auftrage:    Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

Brodkorb 
Fachdienstleiterin 

              Niehues 
          Bürgermeister  

  
  
 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I: Stellungnahme der Bezirksregierung Münster, Abfallwirtschaft, vom 28.05.2015 
und Beschlussvorschlag 
Anlage II: Stellungnahme Straßenbetrieb Straßenbau NRW vom 02.06.2015 und 
Beschlussvorschlag 
Anlage III. Stellungnahme der IHK Nord Westfalen vom 08.06.2015 und 
Beschlussvorschlag 
Anlage IV: Stellungnahme des Landesbetrieb Wald und Holz NW vom 08.06.2015 und 
Beschlussvorschlag 
Anlage V: Flächennutzungsplanentwurf, bestehend aus Planzeichnungen, Begründung 
einschließlich Umweltbericht  
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